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Bekanntmachung  
des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus

Ausschreibung zum Innovationspreis Weiterbildung 
des Freistaates Sachsen 2022

Vom 11. Januar 2022

Der Freistaat Sachsen vergibt im Jahr 2022 zum 21. Mal 
einen Preis für beispielhafte Innovationen in der allgemei-
nen, beruflichen, wissenschaftlichen, politischen oder kultu-
rellen Weiterbildung. Grundlage der Preisauslobung ist das 
Weiterbildungsgesetz in Verbindung mit der Weiterbildungs-
förderungsverordnung des Sächsischen Staatsministeriums 
für Kultus.

Ziel

Mit der Auszeichnung erfahren herausragende kon-
krete Ideen oder Projekte zur Weiterbildung im Freistaat 
Sachsen eine öffentliche Anerkennung und Verbreitung. Das 
innovative Konzept, beispielsweise zu den aktuellen oder zu-
künftigen großen Herausforderungen in Sachsen, soll sich 
deutlich von guter Praxis unterscheiden und Transferpoten-
tial aufweisen, um die weitere Entwicklung der sächsischen 
Weiterbildung als ein eigenständiger und gleichberechtigter 
Teil des Bildungswesens positiv zu beeinflussen. Dazu ist 
der Preis insgesamt mit bis zu 40 000  Euro dotiert. Das 
Preisgeld soll für Weiterbildungsprojekte in Sachsen ver-
wendet werden.

Die Weiterbildungsangebote können sich dabei bei-
spielsweise in folgenden Bereichen bewegen:
–	 Naturwissenschaft und Ökologie
–	 Politik und Weltanschauung
–	 Medien und Technik
–	 Beruf und Arbeitswelt
–	 Kultur und Interkulturalität
–	 Soziales und Gesundheit

Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind alle im Freistaat Sachsen an-
sässigen und in der Weiterbildung tätigen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts oder gemeinnützige juristische 
Personen des Privatrechts, die durch ihre Einrichtungen Ver-
anstaltungen der Weiterbildung in eigener Verantwortung or-
ganisieren, öffentlich anbieten und durchführen. Pro Träger 
dürfen bis zu zwei Projekte eingereicht werden, wobei nur 
eines davon prämiert werden kann. 

Inhalt der Bewerbungen

Die Bewerbungen haben Aussagen zu nachstehend 
genannten Punkten zu enthalten. Besondere Bedeutung 
kommt dem Innovationsgehalt zu, welcher in mindestens ei-
nem dieser Bereiche liegen soll:
–	 Inhalt (einschließlich Weiterbildungsansatz und Allein-

stellungsmerkmal)
–	 Projektidee und -ziel
–	 strategisches Vorgehen
–	 Arbeitsformen und Methoden
–	 Organisationsstruktur und Kooperationen
–	 Nachhaltigkeit

Weiterhin werden Aussagen zu folgenden Punkten er-
wartet:
–	 Barrierefreiheit
–	 Qualitätssicherung
–	 Transferpotential
–	 Fortsetzbarkeit
–	 Finanzierung

Aus den Bewerbungsunterlagen muss der Rechtsstatus 
der sich Bewerbenden eindeutig hervorgehen. Von juristi-
schen Personen des Privatrechts ist ein Nachweis über de-
ren Gemeinnützigkeit einzureichen.

Beratung zur Bewerbung

Es besteht die Möglichkeit der Beratung im Landes-
amt für Schule und Bildung, Standort Radebeul (Telefon 
0351 8324-313).

Verfahren

Bewerbungen sind bis zum 25. April 2022 (Ausschluss-
frist) digital im pdf-Format einzureichen bei: 
innovationspreis@lasub.smk.sachsen.de, Landesamt 
für Schule und Bildung, Standort Radebeul, Referat 33, 
Dresdner Straße 78c, 01445 Radebeul.

Die formal zulässigen Bewerbungen werden durch eine 
vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus auf Empfeh-
lung des Landesbeirates für Erwachsenenbildung berufene 
Jury bewertet.

Auf Empfehlung der eingesetzten Jury erfolgt die ab-
schließende Entscheidung über die Auswahl der Preisträge-
rinnen und Preisträger durch das Sächsische Staatsministe-
rium für Kultus.

Preisverleihung

Der Preis wird im Rahmen einer festlichen Veranstal-
tung voraussichtlich am 14. September 2022 in Moritzburg 
verliehen.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Bewerbungsform

Es ist auf die korrekte Angabe der Kontaktdaten und 
Ansprechpartner zu achten. Die nachfolgenden Kriterien 
führen bei Nichteinhaltung zwingend zum Ausschluss der 
Bewerbung vom weiteren Verfahren:

Die Bewerbung ist auf maximal zehn DIN-A4-Seiten (in-
klusive Anlagen, beispielsweise Deckblatt/Fotos/Grafiken), 
Schrift Arial, Schriftgröße mindestens 11  Punkt, Zeilenab-
stand mindestens 1,5 zu beschränken. 

Die Bewerberinnen und Bewerber stimmen einer Veröf-
fentlichung ihrer eingereichten Projekte durch Dritte zu.
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Informationen und Film zum Innovationspreis Weiterbil-
dung auf https://www.weiterbildung.sachsen.de/innovations-
preis

Die Ausschreibung wurde bereits im Sächsischen Amts-
blatt Nummer 50 vom 16. Dezember 2021 bekanntgemacht.

Dresden, den 11. Januar 2022

Sächsisches Staatsministerium für Kultus 
Gregor Drews 
Referatsleiter
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Starthilfe für im Schuljahr 2021/22 neu gegründete Schülerzeitungen 

Für neugegründete beziehungsweise geplante Schü-
lerzeitungen gewährt das Sächsische Staatsministerium für 
Kultus (SMK) auch im Schuljahr 2021/22 eine Starthilfe von 
maximal 250 Euro pro Zeitung. Bis zu dieser Höhe werden 
Rechnungen erstattet, die bei der Herstellung der Schüler-
zeitung entstehen, (beispielsweise Kosten für Papier, Druck 
oder technische Ausrüstung). 

Die Unterstützung gilt ausdrücklich auch für Online-
Zeitungen.

Die Unterstützung wird nur nach Vorlage der folgenden 
Angaben bewilligt:
–	 Zusicherung, dass die Zeitung von Schülerinnen und 

Schülern verantwortet wird (Ausnahme Grund- und För-
derschulen),

–	 Vorlage einer inhaltlichen Planung der ersten Ausgabe 
beziehungsweise die erste Ausgabe muss vorgelegt 
werden,

–	 Vorlage der finanziellen Planung inklusive erwarteter 
Einnahmen und Ausgaben der ersten Ausgabe sowie 
künftiger Zeitungen (Ziel: die Zeitung hat auch in Zu-
kunft Bestand und ist keine Eintagsfliege)

–	 die erste Ausgabe darf nicht vor Schuljahresbeginn 
2020/21 erschienen sein.

Die Unterlagen/Nachweise sind zusammen mit einem 
vollständig ausgefüllten „Antrag auf Starthilfe“ einzureichen.

Vertreter des Kultusministeriums entscheiden gemein-
sam mit der Jugendpresse Sachsen e. V. über die Vergabe 
der Zuschüsse. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung der 
Starthilfe besteht nicht. 

Einsendeschluss für den Antrag ist der 29.  April 
2022. 

Die Abrechnung erfolgt bis 15. September 2022. 

Nach der Bewertung der Einsendungen erhalten die 
Antragsteller/innen einen verbindlichen Bescheid, ob und 
in welcher Höhe ihnen die Starthilfe gewährt wird. Maximal 
bis 250  Euro können Ausgaben beglichen werden, dazu 
müssen die Originalrechnungen eingereicht werden. Falls 
die Zeitung nicht erscheint, ist die Starhilfe zurückzuzahlen. 
Schulen, die in den vergangenen vier Jahren (seit 2018) eine 
Starthilfe erhalten haben, sind nicht antragsberechtigt. Der 
Antrag für die Starthilfe ist zu senden an: 
Irina.Schenk@smk.sachsen.de 

Der Antrag auf Starthilfe ist auch als PDF-Datei auf dem 
Bildungsserver abrufbar unter www.bildung.sachsen.de. 

Schulen, die eine Starthilfe erhalten, sollen sich mit ihrer 
Zeitung am Sächsischen Schülerzeitungswettbewerb betei-
ligen. Informationen zum Jugendjournalismuspreis sind zu 
finden unter www.jugendpresse-sachsen.de 
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Antrag auf Starthilfe für eine neue Schülerzeitung im Schuljahr 2021/22

Hiermit beantrage ich für unsere neue Schülerzeitung eine Starthilfe.

Name der Zeitung:

Schulart:

Die Erstausgabe erscheint am bzw. erschien am 

Beantragte Summe:  Euro (max. 250 Euro möglich)

Antragsteller/in: 
(Bitte alles in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Vor- und Nachname  
Bitte angeben Lehrkraft oder Schüler

Klassenstufe

Name der Schule

Anschrift der Schule: Straße, Postleitzahl, Ort

Telefon-Nummer der Schule E-Mail-Adresse Antragsteller/in

Checkliste für den Antrag – alle Punkte müssen erfüllt sein!
□	 Die Zeitung wird in eigener Verantwortung von Schülerinnen und Schülern gemacht
	 (Ausnahme: Grund- und Förderschulen).
□	 Die 1. Ausgabe bzw. die inhaltliche Planung für die 1. Ausgabe liegt bei.
□	 Eine finanzielle Planung für die Schülerzeitung (erwartete Einnahmen und Kosten) für künftige Ausgaben liegt bei.

Den vollständig ausgefüllten Antrag mit den nötigen Unterlagen bitte bis spätestens 29. April 2022 senden an: Sächsi-
sches Staatsministerium für Kultus, Referat 46, Frau Schenk, Postfach 100 910, 01079 Dresden (Tel. 0351 564 69114), 
E-Mail: irina.schenk@smk.sachsen.de.

Ort Datum Unterschrift
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Sächsischer Landespreis für Heimatforschung 2022

Ausschreibung

Der Sächsische Landespreis für Heimatforschung wird 
seit 15  Jahren verliehen. Viele Menschen in Sachsen be-
fassen sich in ihrer Freizeit intensiv mit ihrer unmittelbaren 
Lebenswelt in ihrer ganzen Vielfalt. Dazu gehören Forschun-
gen zu Natur und Landschaft, Gesellschaft und Kultur.

Die Ergebnisse dieser Arbeit spiegeln den kulturellen 
Reichtum Sachsens wider. Dabei ist es in der globalisierten 
Welt einerseits wichtig, Traditionen zu bewahren und für 
die Nachwelt festzuhalten. Andererseits kommt es darauf 
an, neue Wege der Wissensvermittlung und der Identitäts-
stiftung zu suchen. Die Ausrichter des Preises möchten 
verstärkt junge Menschen und jene, die neu nach Sachsen 
gekommen sind, ermutigen, den Blick auf Heimat bewusst zu 
machen, zu erweitern oder zu hinterfragen.

Der Sächsische Landespreis für Heimatforschung wird 
vom Staatsministerium für Kultus in Kooperation mit dem 
Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. vergeben. 
Schirmherr ist der Staatsminister für Kultus, Christian Piwarz.

Teilnahmebedingungen

Es können Werke vielfältiger Art (Druckwerke, Filme, 
Podcasts, Internetseiten oder auch Social-Media-Beiträge) 
eingereicht werden, die aus eigener Forschung hervorge-
gangen sind und einen Erkenntniszuwachs darstellen. Sie 
dürfen nicht in Zusammenhang mit einer das Forschungsfeld 
betreffenden wissenschaftlichen Ausbildung oder geschäftli-
chen Tätigkeit stehen. Der Schülerpreis richtet sich nicht nur 
an Schulen, sondern auch Arbeiten aus außerschulischen 
Einrichtungen können eingereicht werden. In allen Katego-
rien können Sie sich mit Einzel- oder Gruppenarbeiten be-
werben. Die Altersgrenze für den Jugendförderpreis liegt bei 
27 Jahren.

Bei Gruppenarbeiten ist im Bewerbungs-Coupon eine 
Ansprechperson anzugeben, bei Gruppen im Schulalter die 
betreuende pädagogische Fachkraft.

Pro Bewerbung kann nur ein Werk eingereicht werden. 
Verschiedene Werke zu unterschiedlichen Themen sind pro 
Bewerbung nicht zugelassen.

Willkommen sind Arbeiten zu folgenden Themen:

–	 Orts-, Regional- und Landesgeschichte
–	 Themen aus dem sorbischen Kulturkreis
–	 Migration und Mobilität, Flucht und Vertreibung
–	 Demokratie, gesellschaftliche Transformationsprozesse
–	 Genealogie
–	 Genderforschung
–	 Industrie- und Technikgeschichte
–	 Naturlandschaft und Bewahrung des Naturerbes
–	 Flora und Fauna sowie ihr Schutz
–	 biologisch mannigfaltige und nachhaltig genutzte Kultur-

landschaften
–	 Klima und Umwelt
–	 Archäologie
–	 Kunst-, Literatur-, Musikgeschichte, Volkskunst
–	 Dialektforschung und Namenkunde
–	 Alltagskultur, Feste und Bräuche
–	 Stadt- und Dorferneuerung
–	 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Preise

Vergeben werden folgende Preise:
1. Preis: 3 000 Euro
2. Preis: 2 000 Euro
3. Preis: 1 500 Euro

Jugendförderpreis: 750 Euro

1. Schülerpreis: 750 Euro
2. Schülerpreis: 600 Euro
3. Schülerpreis: 400 Euro

Weitere Leistungen können mit einem Anerkennungs-
preis gewürdigt werden.

Jury

Die Jury setzt sich aus Angehörigen folgender Institu-
tionen zusammen: Institut für Sächsische Geschichte und 
Volkskunde e. V., Landesverein Sächsischer Heimatschutz 
e. V., Sächsische Landesbibliothek  – Staats- und Univer-
sitätsbibliothek, Sächsische Landeszentrale für politische 
Bildung, Sächsisches Staatsministerium für Kultus sowie 
Lehrkräfte sächsischer Schulen.

Bewerbung

Die Arbeiten können von den Autorinnen und Autoren 
selbst oder durch Dritte eingereicht werden. Bitte senden 
Sie uns zwei Exemplare Ihres Werkes zu. In Frage kommen 
gedruckte oder maschinengeschriebene Werke. Digitale Ar-
beiten reichen Sie bitte auf einem externen Speichermedium 
ein.

Einsendung

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter dem Stichwort: 
„Landespreis für Heimatforschung 2022“ an den 

Landesverein Sächsischer Heimatschutz e. V. 
Wilsdruffer Straße 11, 01067 Dresden.

Bewerbungen sind vollständig, wenn sie Folgendes 
enthalten:

–	 den ausgefüllten Bewerbungs-Coupon
–	 eine Kurz-Darstellung der eingereichten Arbeit, die die 

Inhalte der Arbeit zusammenfasst und bei Gruppen-
arbeiten die einzelnen Beiträge des Autorenkollektivs 
kennzeichnet 

–	 eine Kurz-Darstellung, in welchem Zusammenhang die 
Arbeit entstanden ist

–	 bei Schüler-Gruppenarbeiten: Institution, Kurs, AG oder 
Ähnliches nennen, Alter der Beteiligten und ihre Namen, 
Angaben zur betreuenden pädagogischen Fachkraft

–	 beim Jugendförderpreis: das Alter der Bewerberin/des 
Bewerbers oder der Gruppenmitglieder und deren Na-
men

–	 einen tabellarischen Lebenslauf der Bewerberin/des Be-
werbers beziehungsweise der Gruppenmitglieder

Die Autorinnen und Autoren erklären sich damit einver-
standen, dass ihre Arbeiten zu Dokumentationszwecken, so-
fern sie mit einem Preis oder einer Anerkennung ausgezeich-
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net wurden, der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und 
Universitätsbibliothek und der Bibliothek des Landesvereins 
Sächsischer Heimatschutz e. V. übergeben werden. 

Alle anderen Arbeiten werden nach der Preisverleihung 
zurückgesendet.

Einsendeschluss ist der 15. Mai 2022.

Die Preisverleihung findet im Herbst 2022 statt.

Die Ausschreibung ist im Internet abrufbar:
www.schule.sachsen.de/heimatpflege-und-

laienmusik-5652.html und 
www.saechsischer-heimatschutz.de/sächsischer-

landespreis-fürheimatforschung.html

Bewerbungs-Coupon

Sächsischer Landespreis für Heimatforschung 2022

Vor- und Nachname der Verfasserin/des Verfassers Geburtsjahr
(Bei Gruppenarbeiten: Angaben zur Ansprechperson, bei Schüler-Gruppenarbeiten: zusätzlich Angaben zur betreuenden 
pädagogischen Fachkraft)

Titel der Arbeit Erscheinungsjahr

Region, auf die sich die Arbeit bezieht

Anschrift der Verfasserin/des Verfassers bzw. der einreichenden Person:
Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail (Bei Gruppenarbeiten: Angaben zur Ansprechperson, bei Schüler-Gruppenarbeiten: 
zusätzlich Angaben zur betreuenden pädagogischen Fachkraft)

Ausbildung/Beruf der Verfasserin/des Verfassers

Handelt es sich bei der Arbeit um eine Auftragsarbeit gegen Honorar oder steht sie in Zusammenhang mit einer geschäftli-
chen Tätigkeit?
□ Ja	 □ Nein

Bei ehrenamtlicher Tätigkeit: Steht Ihre Arbeit in Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit?
□ Ja	 □ Nein

Informationen zum Datenschutz

Mit der Bewerbung werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Ge-
burtsjahr, Ausbildung bzw. Beruf/Tätigkeit) erhoben. Diese Daten werden für die Organisation des Landespreises benötigt, 
insbesondere für die Erfassung in einer Kartei, für die Juryarbeit und statistische Zwecke.

Ich bin/Wir sind mit der Erhebung und Verarbeitung meiner/unserer personenbezogenen Daten einverstanden.

Ort Datum Unterschrift
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